
Antrag Nr. 13-O-25-0059
AUF-Fraktion

Betreff:

Radarmessstation an der B455, Höhe Ausfahrt Fort Biehler (AUF)  

Antragstext:

Im Verlauf des Jahres 2011 oder 2012 wurde eine Radarmessstation an der B 455 in der Höhe 
Ausfahrt Fort Biehler installiert. Die Anwohner der Straße am Fort Biehler waren von dieser 
Maßnahme begeistert; es war unter anderem auf Anhieb ein „Lärmschutzeffekt“ spürbar.
Trotz großem Erfolg wurde diese Station bereits nach kurzer Betriebsdauer wieder demontiert. Es 
hatte sich herausgestellt, dass auf dem Teilstück der B4 155 zwischen „Anschluss Erbenheim 
Süd/Fort Biehler“ und „Hermannshof/A671 überhaupt keine Geschwindigkeitsbegrenzung besteht, 
da die notwendige Beschilderung fehlt.
Die Beschilderung sollte machbar sein. Die Radarmessstation war an dieser Stelle sinnvoll und 
nützlich.
Der Ortsbeirat möge beschließen:
Der Magistrat wird gebeten mitzuteilen, ob und wann die Radarmessstation an der B455/ Höhe 
Ausfahrt Fort Biehler wieder in Betrieb genommen wird.

Mainz-Kastel, 10.05.2013


